
 
 
 

   

 
Informationsblatt und Einverständniserklärung 

NÖ Landesmeisterschaft Kunstturnen am 29./30. Mai 2021 
 

 
• Alle Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln, sowie alle aktuellen Vorgaben, Bestimmungen, 

und Weisungen der Österreichischen Bundesregierung, NÖ Landesregierung, sowie 
Regelungen des Veranstalters, des ÖFT und des Hallenbetreibers zu Covid19, die zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung gelten, sind zu jedem Zeitpunkt der Veranstaltung 
einzuhalten. Allen Aufforderungen des Organisationsteams in diesem Zusammenhang sind 
ausnahmslos Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung kann vom Veranstalter ein Platzverweis 
ausgesprochen werden, dem unverzüglich Folge zu leisten ist, ansonsten ist der Veranstalter 
seitens Sportstättenbetreiber verpflichtet, die Polizei zu informieren.  

 
• Die Veranstaltung ist nur mit Registrierung und Zutrittstest zugänglich. Vor dem Betreten 

der Halle muss von jeder Person ausnahmslos ein negativer Covid19-Test, nicht älter als 
24 Stunden (Antigen-Test), bzw. nicht älter als 72 Stunden (PCR-Test) vorgelegt werden. 
Selbsttests sind nicht gültig. Die geforderten Zutrittstests erfolgen aus Gründen besonderen 
Schutzes unserer jungen Teilnehmenden. Sie ermöglichen ihnen weiterhin Sport auszuüben 
und an Wettkämpfen teilzunehmen, zielen darauf ab, das Risiko zu erkranken oder durch 
Quarantäne-Cluster aus dem Sport zu fallen, maximal zu minimieren.   

 
• Im gesamten Gebäude herrscht verpflichtend FFP2-Masken-Pflicht für alle Personen über 

14 Jahren. Anwesende zwischen 6 und 13 Jahren dürfen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Während des Wettkampfs darf die Maske von den Teilnehmenden (nicht vom Publikum) 
abgenommen werden.  

 
• Aktive haben eine eigene Magnesiumbox mitzuführen.  

 
• Kampfrichter müssen ihre eigenen Unterlagen mitführen.  

 
• Das Publikum erhält einen zugewiesenen Sitzplatz, zwischen Besuchergruppen muss 

mindestens ein freier Sitzplatz liegen. Die maximale Größe jeder Besuchergruppe ist 
beschränkt und wir nach Nennschluss bei Vorliegen des Riegenplans pro Durchgang 
festgelegt. Es ist dem Publikum nicht gestattet, während des Wettkampfs die einmal 
zugewiesenen Plätze zu wechseln. Das gilt auch für Kinder. Außerhalb des zugewiesenen 
Sitzplatzes ist im gesamten Gebäude zu jeder Zeit ein Abstand von 2m einzuhalten.  

 
• Nach dem Wettkampf und der Siegerehrung muss die Halle von allen Beteiligten auf 

schnellstem und direktem Weg wieder verlassen werden, um dem nächsten Durchgang 
den Einlass zu ermöglichen. Für das Publikum steht ein gesonderter Ausgang im 
Obergeschoß (Haupteingang) zur Verfügung, die Teilnehmenden verlassen die Halle im 
Untergeschoß durch einen Seitenausgang beim Hartplatz. Es gilt Einbahnregelung bei den 
Besucher- und Teilnehmerwegen.  

 
 
 
Ich bestätige, dass ich die Informationen gelesen habe und die Regelungen ausnahmslos einhalte.  
 
Name des Teilnehmenden: ....................................................................................................... 
 
 
.........................................     ..................... ......................................... 
Ort/Datum      Unterschrift  
      (Erziehungsberechtigte/r bei Mj) 


